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Zusammenfassung
In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Zuständigkeit für 
das amtliche Vermessungswesen im Verantwortungsbereich 
der Länder. Daneben wirken, mit Ausnahme von Bayern, für ge
setzlich bestimmte Bereiche Öffentlich bestellte Vermessungs
ingenieure, in gemeinsamer Verantwortung mit den Behörden, 
an der Aufgabenerledigung mit. Für besondere Vermessungs
aufgaben einzelner Verwaltungszweige des Bundes, der Länder 
und der Kommunen existieren Sondervermessungsdienststel
len. Das Amtliche deutsche Vermessungswesen stellt die eigen
tumsrechtlichen und geotopographischen Basisinformationen 
Deutschlands auf der Grundlage des amtlichen Raumbezugs 
flächendeckend, einheitlich und rechtssicher für den Staat, 
die Wirtschaft und für die Gesellschaft bereit. Als Produzent 
der Geobasisdaten und zentraler staatlicher Geodienstleister 
kommt dem Amtlichen deutschen Vermessungswesen ein ent
scheidender Beitrag für den Aufbau der nationalen Geodaten
infrastruktur zu. Um die Einheitlichkeit für die staatlichen Geo
basisinformationen in Deutschland sicherzustellen, arbeiten 
die Länder mit dem Bund in der AdV zusammen. Hierdurch wird 
ermöglicht, die Vielfalt durch Koordination zu erhalten und die 
Vorteile des Föderalismus zu nutzen. Die so erworbene deut
sche Koordinationskompetenz wird bei der Zusammenführung 
Europas gefragt sein. Notwendig ist, in Kernbereichen des Auf
gabenspektrums verlässlich abgestimmt vorzugehen und sich 
auf eine ausgewogene Preispolitik zu verständigen.

Summary
The federal states are responsible for official surveying and 
mapping in the Federal Republic of Germany. With the excep-
tion of Bavaria, licensed surveyors participate in performing 
the tasks for legally specified areas in joint responsibility with 
the authorities. There are special surveying departments for 
particular surveying tasks of individual federal administra-
tive agencies, the states and the municipal authorities. Offi-
cial surveying and mapping provides the ownership and basic 
geotopographic information of Germany based on the official 
area wide spatial reference in a standard and accurate way for 
the state, the economy and society. As producer of the geospa-
tial reference data and central state geoservices provider, of-
ficial surveying and mapping makes a decisive contribution to 
the expansion of the national geospatial data infrastructure. 
In order to ensure the standardisation of the national geospa-
tial reference data in Germany, the states collaborate with 
the Federal Government in the AdV. This makes it possible to 
maintain the diversity by coordination and to make use of the 
 benefits of federalism. This kind of German coordination com-
petence is required for the merger of Europe. In core areas of 
the spectrum of tasks, it is necessary to proceed in a reasonably 
consistent way and to agree on a balanced price policy.

1	 Die	Zuordnung

AdV – dieses Label ist seit weit mehr als einem halben 
Jahrhundert in der deutschen Geodäsie einschließlich 
des nationalen Geoinformationswesens und ihrer Fach-
öffentlichkeiten sowie im Ausland ein fester Begriff, der 
wohl bekannt ist. Organisatorisch steht er für die Arbeits
gemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland – eine korrekt formu-
lierte, langschriftliche Wortschöpfung mit großer Tradi-
tion, aber dem Nachteil, dass sie sich unter PR-Gesichts-
punkten heute weniger eignet. Als Aufgabenbereich und 
Berufsfeld ist AdV das Kürzel für das Amtliche deutsche 
Vermessungswesen. Dieser prägnantere Begriff lässt sich 
für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie im Ausland 
wesentlich besser einsetzen, ohne dass dabei die Arbeits-
gemeinschaft umzubenennen wäre. Also: AdV – für das 
Amtliche deutsche Vermessungswesen.

In Übereinstimmung mit dem Fachwörterbuch der FIG 
ist unter dem Begriff Vermessungswesen die Gesamtheit 
aller Organisationen, Maßnahmen und Einrichtungen 
zur Ausführung von Vermessungen, ihrer Bearbeitung 
und Darstellung ihrer Ergebnisse zu verstehen (Kum-
mer, Möllering 2005). Unter Berücksichtigung der Auf-
gabenstruktur erfolgt eine Unterteilung der Gesamtheit 
des Vermessungswesens in das öffentliche und das private 
Vermessungswesen. »Das öffentliche Vermessungswesen 
wird zum einen durch Behörden wahrgenommen (be-
hördliches Vermessungswesen); hierzu gehören entspre- 
chend dem verwaltungsverfahrensrechtlichen Behörden-
begriff als Amtsträger auch die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure (ÖbVermIng). Ziel des behördlichen 
Vermessungswesens ist es, öffentlich-rechtliche Vermes-
sungsleistungen zu erbringen. Auch die Hochschulen mit 
ihrem Auftrag zur Forschung und Lehre (wissenschaft-
liches Vermessungswesen) sind dem öffentlichen Vermes-
sungswesen zuzurechnen. Das private Vermessungswesen 
vollzieht sich im Rahmen des Privatrechts; hier werden 
Vermessungsleistungen ohne öffentlich-rechtliche Au-
ßenwirkung (z. B. Ingenieurvermessungen) durch freibe-
rufliche Vermessungsingenieure und gewerbliche Ver-
messungsbüros erbracht« (Kummer, Möllering 2005). Die 
Leistungen des behördlichen Vermessungswesens unter-
gliedern sich in die grundlegenden Basisaufgaben des 
Vermessungs- und Katasterwesens, die als amtliches Ver-
messungswesen bezeichnet werden können, und in Son-
dervermessungsdienstleistungen. Das amtliche Vermes-
sungswesen ist somit der Sammelbegriff für alle nach 
Vermessungsrecht hoheitlichen Aufgaben der Landesver-
messung und des Liegenschaftskatasters einschließlich 
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ihrer Wahrnehmung und ihrer Träger. Diese Kernaufga-
ben des Staates tragen wesentlich zur wirtschaftlichen, 
technologischen und infrastrukturellen Entwicklung des 
Standortes Deutschland in Europa bei. Für die Aufgaben-
erledigung im Amtlichen deutschen Vermessungswesen 
sind die Bundesländer zuständig. Daneben wirken, mit 
Ausnahme von Bayern, für gesetzlich bestimmte Bereiche 
ÖbVermIng an der Aufgabenerledigung in gemeinsamer 
Verantwortung mit den Behörden mit (AdV, BDVI 2006). 
Für besondere Vermessungsaufgaben einzelner Verwal-
tungszweige des Bundes (Wasserstraßen, Verteidigung, 
Seevermessung), der Länder (Flurbereinigung, Straßen-
bau, Forstvermessung) und der Kommunen (Stadtvermes-
sung) existieren Sondervermessungsdienststellen (Son-
dervermessungswesen).

Bezogen auf das gesamte Vermessungswesen sind im 
öffentlichen Vermessungswesen in Deutschland etwa 
90 Prozent der insgesamt rund 50.000 Fachkräfte tätig, 
ganz überwiegend im behördlichen Bereich. Zwei Drittel 
aller Fachkräfte erledigen die hoheitlichen Vermessungs- 
und Katasteraufgaben im amtlichen Vermessungswesen 
(Kummer 2002). Damit verdeutlicht sich die zentrale Stel-
lung des Amtlichen deutschen Vermessungswesens. Der 
Gesamtzusammenhang ist in Abb. 1 dargestellt (Kummer 
2002).

In Deutschland ist das amtliche Vermessungswesen 
traditionell Länderangelegenheit. Diese staatsrechtliche 
Zuständigkeitsnorm wurde in der Zeit des Nationalsozia-
lismus kurz unterbrochen, als dem Zentralstaat sämtliche 
Exekutivgewalt übertragen werden sollte.

Mit den Anforderungen der Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft sowie des umfassenden eGovern-
ment-Ansatzes hat sich die Aufgabenstruktur des Amt-
lichen deutschen Vermessungswesens grundlegend 
gewandelt. Unter Beibehaltung der beiden Aufgaben 
Landesvermessung und Führung des Liegenschafts-
katasters kommt als neuer Aufgabenblock die Integra-
tion zum Geobasisinformationssystem hinzu. Im Grunde 
hat sich das amtliche Vermessungswesen in Deutsch-
land bereits zum amtlichen Vermessungs- und Geoinfor-
mationswesen gewandelt (Kummer 2004a). Dies drückt 

sich auch in der Gesetzgebung aus (z. B. Vermessungs 
und Geoinformationsgesetz des Landes SachsenAnhalt) 
(Kummer, Möllering 2005). Die AdV hat sich jedoch ein-
hellig entschieden, den prägnanten Kurzbegriff des amt-
lichen Vermessungswesens beizubehalten. Er wurde des-
halb in der neuen AdV-Geschäftsordnung verankert, in 
die Grundsatzpapiere Memorandum über die Zusammen
arbeit von AdV und BDVI im amtlichen Vermessungswe
sen in Deutschland (AdV, BDVI 2006) und Grundsätze des 
amtlichen Vermessungswesens (AdV 2006) aufgenommen 
und stimmt mit der vorherrschenden Terminologie in den 
Bundesländern überein (z. B. Niedersächsisches Gesetz 
über das amtliche Vermessungswesen).

2	 Die	Aufgaben

Das nationale amtliche Vermessungswesen stellt die ei-
gentumsrechtlichen und geotopographischen Basisinfor-
mationen Deutschlands auf der Grundlage des amtlichen 
Raumbezugs flächendeckend, einheitlich und rechtssicher 
für den Staat, die Wirtschaft und für die Gesellschaft be-
reit. Damit folgt es den drei Grundzielen eines moder-
nen Staates. Dies sind die Gewährleistung der staatlichen 
Grundversorgung durch amtliche Vermessungs- und Geo-
informationsdienstleistungen, die Aktivierung des Geo-
datenmarktes zur Intensivierung von Wirtschaftswachs-
tum und Investitionen sowie das effektive und effiziente 
Zusammenwirken aller gesellschaftlicher Sektoren, be-
sonders als Grundlage für gesellschaftliche Entschei-
dungsprozesse. Hierauf gründet sich das Aufgaben-
spektrum des amtlichen Vermessungswesens mit seinen 
Kernbereichen.

Der Kernbereich der Landesvermessung umfasst die 
Aufgabengebiete Grundlagenvermessungen, Geotopogra-
phische Landesaufnahme sowie die Herausgabe der Topo-
graphischen Landeskartenwerke (traditionell TRIG, TOP, 
KART). Aus den Grundlagenvermessungen resultiert die 
Basis zur Erfassung der Erdoberfläche mit einheitlichen 
geodätischen Bezugssystemen (Amtliche Bezugssysteme) 
für die Lage, Höhe und Schwere. Die Bezugssysteme wer-
den über Festpunkte realisiert. Mit Hilfe des Amtlichen 
Festpunktinformationssystems (AFIS®) werden die Infor-
mationen zu den Festpunkten bundeseinheitlich zur Ver-
fügung gestellt. Der Satellitenpositionierungsdienst der 
deutschen Landesvermessung SAPOS® ermöglicht durch 
die bundesweit vernetzten Referenzstationen die hoch-
genaue Positionierung mit modernen Weltraumverfahren. 
Durch Nutzung von Raumverfahren gelingt die Überwin-
dung der klassischen Trennung der Lage- und Höhen-
bezugssysteme hin zur Positionierung in 3D-Bezugssys-
temen. Mit der Geotopographischen Landesaufnahme 
erfassen die Landesvermessungsbehörden die grund-
legenden Daten von den Erscheinungsformen der Erd-
oberfläche auf der Basis der Amtlichen Bezugssysteme. 
Vor allem Luftbilder und die daraus abgeleiteten Digitalen 
Orthophotos (DOP) dienen der flächenhaften Landesauf-
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Abb.	1:	Zuordnung	des	Amtlichen	deutschen	Vermessungswesens
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nahme. Das Amtliche Topographisch-Kartographische In-
formationssystem (ATKIS®) hält die Nachweise der Geo-
topographie der Bundesrepublik Deutschland in Digitalen 
Landschaftsmodellen (DLM) einschließlich Digitaler Ge-
ländemodelle (DGM) vor. Die lückenlose Darstellung der 
Landschaft erfolgt durch die Topographischen Landeskar-
tenwerke. Sie bestehen herkömmlich aus einheitlich ge-
stalteten Kartenblättern (TK) verschiedener Maßstäbe und 
Blattschnitte. Mit der modernen digitalen Bearbeitung in 
ATKIS® werden nunmehr aus den vier DLM flexibel die 
digital geführten Topographischen Karten (DTK) abgelei-
tet, die für die Bereitstellung/Benutzung präsentiert wer-
den können (vergleiche Abb. 2).

Das Liegenschaftskataster gewährleistet im täglichen 
Grundstücksverkehr das im Grundgesetz verankerte so-
wie im Bürgerlichen Gesetzbuch und in der Grundbuch-
ordnung ausgeprägte Grundrecht zur Sicherung des Ei-
gentums an Grund und Boden. Als amtliches Verzeichnis 
der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung nimmt 
das Liegenschaftskataster damit am öffentlichen Glauben 
teil. Auf die Richtigkeit bestimmter Daten und Darstellun-
gen kann sich somit jedermann berufen. Damit definiert 
sich das Liegenschaftskataster als öffentliches Register der 
Flurstücke und der darauf befindlichen Gebäude und dient 
der Klärung, Feststellung, Transparenz und Gestaltung pri-
vater und öffentlicher Rechtsverhältnisse. Es sichert den 
Bodenverkehr und ist Grundlage des Kreditwesens. Auf 
das Liegenschaftskataster stützen sich die Baulastenver-
zeichnisse, die Schutzgebietsinformationen (z. B. Natur-
schutzgebiete) sowie in der Grundstückswertermittlung 
die amtliche Kaufpreissammlung und die Bodenricht-
wertkarten. Derzeit sichern die Verfahren Automatisiert 
geführtes Liegenschaftsbuch (ALB) und Automatisiert ge-
führte Liegenschaftskarte (ALK) den Nachweis des Lie-
genschaftskatasters. Die nächste Entwicklungsstufe trägt 
dem Sachzusammenhang von Buch und Karte durch den 
integrierten Ansatz des Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystems (ALKIS®) Rechnung. Die amtlichen 
Liegenschaftsvermessungen durch terrestrische Verfahren 
und Raumverfahren dienen der Erfassung von Sachver-
halten und Merkmalen der Liegenschaften und deren Ab-
bildung im Amtlichen Bezugssystem (Feststellung beste-
hender Grenzen, Bildung neuer Flurstücke, Erfassung von 
Gebäuden und anderer Sachverhalte).

Die amtlichen Daten der Landesvermessung und des 
Liegenschaftskatasters werden als Geobasisdaten bezeich-
net und im Geobasisinformationssystem zusammenge-
führt. Die Integration basiert auf der AFIS®-ALKIS®-
ATKIS®-Modellierung (AAA-Modell) (Seifert 2005). Sie 
beschreibt die Verarbeitungsprozesse für amtliche Ge-
obasisdaten einheitlich nach internationalen GIS-Stan-
dards von ISO und OGC. Damit gelingt zum einen die 
weitgehend redundanzfreie und damit wirtschaftliche 
Führung der Objekte des Liegenschaftskatasters und der 
Geotopographie. Zum anderen liefert das Amtliche deut-
sche Vermessungswesen die Datengrundlage für raumbe-
zogene Fachinformationssysteme verschiedener Bereiche 

in Wirtschaft und Verwaltungen (Geofachdaten), z. B. die 
Amtlichen Kaufpreisinformationssysteme, die Systeme 
für die Regional- und Landesplanung, die kommunale 
Bauleitplanung, die ländliche Bodenordnung, den Katas-
trophenschutz und die Umweltinformationssysteme. Da 
heute 80 Prozent sämtlicher Informationssysteme einen 
Raumbezug besitzen, erweist sich die Definition einheit-
licher Normen und Standards über die Geobasisdaten als 
Grundlage für die Integration dieser Informationen.

Abb. 3 fasst die aus den Aufgaben abzuleitenden 
Grundsätze für das Amtliche deutsche Vermessungswe-
sen zusammen (AdV 2006).

Innerhalb des Aufgabenbereiches des Amtlichen deut-
schen Vermessungswesens haben sich AdV und Bund der 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI) ein-
vernehmlich auf ein Struktur-Modell der staatlichen Auf-
gabenwahrnehmung verständigt, das die generelle Auf-
gabenaufteilung zwischen Behörden und ÖbVermIng 
beinhaltet (AdV, BDVI 2006). Danach liegen die profil- und 
imageprägenden Aufgaben der Vermessungs- und Geo-
informationsbehörden in der Gewährleistung des gesam-
ten Aufgabenspektrums. Dies sind Flächendeckung und 
einheitliche, landesweite Aktualität von Landesvermes-
sung sowie Führung des Liegenschaftskatasters und des 
Geobasisinformationssystems. Zudem sorgen die Fach- 
behörden mit strukturell geprägten staatlichen Dienstleis-
tungen für die gesellschaftliche Aktivierung (Geodaten-
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infrastruktur, Online-Dienste, Geodatenportale, Geonetz-
werk, Providing, Vertrieb, GIS-Beratung). Den ÖbVermIng 
obliegen maßgeblich die individuell geprägten staatlichen 
Dienstleistungen (Antragsbereiche, wie der Großteil der 
Liegenschaftsvermessungen, Serviceleistungen bei Bau- 
 vorhaben, Datenveredelung) 

sowie der Transferbereich 
zu den privat-recht-

lichen Dienstleistun-
gen (Abb. 4) (AdV, 
BDVI 2006).

3	 Die	Organisation

In den meisten Bundesländern ressortieren die für das Ver-
messungs-, Kataster- und Geoinformationswesen zustän-
digen Fachverwaltungen im Bereich der Innenministerien 
und folgen in der Regel einem dreistufigen Verwaltungs-
aufbau. Die Führung topographischer Geobasisinforma-
tionen obliegt den jeweiligen Landesämtern/-betrieben. 
Auf regionaler Ebene bestehen Behörden für die Aufga-
ben des Liegenschaftskatasters und für die Bereitstellung 
anderer großmaßstäbiger Geobasisinformationen. Sie 
sind generell als staatliche Sonderbehörden eingerich-
tet oder in bestimmten Fällen kommunalen Gebietskör-
perschaften zugeordnet. Im Zuge der Verwaltungsreform 
und unter organisatorischer Umsetzung des fachlichen 
Integrationsansatzes schlossen einige Bundesländer ihre 
Landesvermessungsbehörde und ihre regionalen Kataster-
behörden zu einer integrierten Geoinformationsbehörde 
zusammen und nutzen die daraus erwachsenen Synergie-
effekte. Abb. 5 verdeutlicht die Organisationsansätze in 
den Bundesländern.

Herauszustellen ist, dass sich das Amtliche deutsche 
Vermessungswesen seit einigen Jahren in einem grundle-
genden organisatorischen Umstrukturierungsprozess be-
findet, der sich durch Integration und Zusammenführung 
der Behörden auszeichnet. Dieser Prozess ist in einigen 
Ländern noch nicht abgeschlossen. Innerhalb von nur 
zehn Jahren ist die Anzahl der regionalen Ämter des Amt-
lichen deutschen Vermessungswesens von mehr als 600 
auf heute nur noch 283 gesunken. Weitere Zusammenle-
gungen zeichnen sich bereits konkret ab. Bemerkenswert 
ist, dass etwas mehr als die Hälfte der regionalen Ämter 
kommunalen Gebietskörperschaften zugeordnet sind und 
bundesweit nur noch 140 staatliche regionale Behörden 
bestehen. Im Durchschnitt ist ein regionales Geoinforma-
tionsamt in Deutschland für rund 300.000 Einwohner, 
1.300 km2 Fläche und 225.000 Flurstücke zuständig.

Bei den Bundesbehörden ist das Bundesamt für Karto-
graphie und Geodäsie (BKG) dem Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums des Innern zugeordnet. Es erfüllt 
in Zusammenarbeit mit den Ländern Aufgaben auf dem 
Gebiet der Geodäsie und des Geoinformationswesens. 
Dies sind die Bereitstellung und Darstellung von analo-
gen und digitalen topographisch-kartographischen Infor-
mationen für den Bundesbereich, die Bereitstellung und 
Laufendhaltung der geodätischen Referenznetze der Bun-
desrepublik Deutschland und die Mitwirkung bei der Be-
stimmung und Laufendhaltung globaler Referenzsysteme 
sowie die Vertretung der Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland auf dem Gebiet der Geodäsie und des Geo-
informationswesens im internationalen Bereich.

Die Aufgabe des Amtes für Geoinformationswesen der 
Bundeswehr (AGeoBw) liegt darin, alle für die Bundes-
wehr bedeutsamen Geowissenschaften (Geodäsie, Geogra-
phie, Geologie, Fernerkundung, Kartographie, Geoinfor-
matik, Meteorologie, Klimatologie, Ökologie, Biologie) 

Grundsätze des 
Amtlichen deutschen Vermessungswesens

Bedeutung

Selbst-
verständnis

Standards

Entwicklung

Amtliches deutsches Vermessungswesen liefert 
das Geobasisinformationssystem
Raumbezugsgrundlage schafft die Vorausset-
zung zur Integration 
Amtliches deutsches Vermessungswesen 
sichert das Eigentum
Liegenschaftskataster dokumentiert öffentlich-
rechtliche Festlegungen

Amtliches deutsches Vermessungswesen als 
Staatsaufgabe
Aufgabenwahrnehmung durch Vermessungs- 
und Katasterbehörden 
Staatliches Geobasisinformationssystem ist 
Basis für Geofachinformationssysteme
Öffentlichkeit der Geobasisdaten
Verpflichtungen Dritter

Basisfunktion fordert Einheitlichkeit
Qualität ist sicherzustellen
Standards sind offenzulegen
Geobasisdaten sind aktuell und vollständig zu 
führen
Verwaltungsverfahrensrecht als Grundlage

Liegenschaftskataster und Landesvermessung 
sind ständig weiter zu entwickeln
Regelungen zur Benutzung berücksichtigen 
mehr Nutzerverantwortung
Andere Stellen erleichtern Datenerhebungen
Eine umfassende Nutzung der Geobasisdaten 
ist sicherzustellen

Abb.	3:	Grundsätze	des	Amtlichen	deutschen	Vermessungs-
wesens

Abb.	4:	Struktur-
Modell	der	staat-
lichen	Aufgaben-
wahrnehmung		
im	Amtlichen	
deutschen	Ver-
messungswesen

Transferbereich zu den

individuell geprägte

st
ru

kturell geprägte

ganzheitliche
staatliche

Gewährleistung

pr iva t - recht l ichen Dienst le
is

tu
nge

ns taa t l iche Dienst le is tungen

s
taa t l i che D ie n s t le i s tu

ng
en

Schwerpunktbereiche der ÖbVermIng 

Behördlich geprägte Aufgabenbereiche



Fachbeitrag Kummer/Pischler/Zeddies, Das Amtliche deutsche Vermessungswesen

238 zfv   5/2006   131. Jg.

zusammenzuführen. Unter dem Schlagwort Geoinforma
tionen aus einer Hand stellt das AGeoBw die Raumbe-
zugsgrundlagen für den Einsatz der Streitkräfte auf der 
Basis des Amtlichen deutschen Vermessungswesens zur 
Verfügung.

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) ist als Bundesbehörde dem Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung zugeordnet. Sie unterhält die Bundeswasserstraßen 
mit einer Länge von 7.300 Kilometern. Der Vermessungs-
bereich der WSV umfasst geodätische und kartographi-
sche Arbeiten mit engem Bezug zum amtlichen Vermes-
sungs- und Geoinformationswesen.

Der AdV obliegt die Koordination des Amtlichen deut-
schen Vermessungswesens. Auf Grund der Zuständigkeit 
der deutschen Bundesländer für das nationale amtliche 
Vermessungswesen im Kontext mit der föderalen Staats-
struktur definieren Landesgesetze die hier zu erfüllenden 
Aufgaben. Um eine weitgehende Harmonisierung und 
Einheitlichkeit zu erreichen, fortzuentwickeln und zu be-
wahren, trafen bereits im Jahr 1948 Vertreter der Vermes-
sungsverwaltungen der amerikanischen Zone zusammen. 
Im Oktober 1949 konstituierte sich dann die um die Ver-
messungsverwaltungen der britischen und französischen 
Zone erweiterte Arbeitsgemeinschaft und führt seit dieser 
Zeit ihre heutige Bezeichnung. Später traten Westberlin 
(1952), das Saarland (1957) sowie nach der Wiederverei-
nigung die fünf neuen Bundesländer der AdV bei (Bohl-
mann 2002).

Neben den für das amtliche Vermessungswesen zu-
ständigen Fachverwaltungen der Länder wirken die Bun-
desministerien des Innern, der Verteidigung sowie für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in der AdV zusam-
men. Als Gäste gehören ihr die Deutsche Geodätische 
Kommission (DGK) als Vertretung der geodätischen Lehre 

und Forschung sowie die Arbeitsgemeinschaft Nachhal-
tige Landentwicklung als Bund-Länder-Vertretung für die 
ländliche Neuordnung an. Die AdV ist der Ständigen Kon-
ferenz der Innenminister und Innensenatoren zugeordnet. 
Ihre Organe sind das Plenum und der Vorsitz. Das Ple-
num definiert die fachliche und strategische Ausrichtung 
der AdV und fasst Beschlüsse von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Für den Vorsitz wählt das Plenum alle zwei Jahre ei-
nen Ländervertreter. Der Vorsitz sorgt dafür, dass die Ziele 
der AdV kontinuierlich verfolgt und ihre Aufgaben erle-
digt werden. Er leitet die jährlich stattfindenden Plenum-
stagungen und vertritt die AdV nach außen. Das Plenum 
setzt zu seiner Unterstützung Facharbeitskreise und eine 
Geschäftsstelle ein (Abb. 6) (AdV 2006).

Integrationsbehörde
Landesamt und regionale staatliche Ämter
Landesamt und regionale kommunalisierte Ämter

Land Einwohner
in Tsd.

Fläche
in km2

Flurstücke
in Tsd.

Landes-
ämter

(-betriebe)

regionale
Ämter

2.829 15.763 1.823 1 8Schleswig-Holstein
1.720 23.179 1.855 1 14Mecklenburg-Vorpommern
1.735 755 238 1 –Hamburg

663 404 204 1 1Bremen
3.388 892 378 1 12Berlin
2.568 29.478 2.978 1 18Brandenburg
8.001 47.620 6.090 1 14Niedersachsen
2.494 20.446 2.575 1 –Sachsen-Anhalt
4.296 18.415 2.531 1 12Sachsen
2.355 16.172 3.016 1 –Thüringen
6.098 21.115 4.945 1 7Hessen

18.075 34.084 9.178 1 54Nordrhein-Westfalen
4.061 19.853 6.364 1 20Rheinland-Pfalz
1.056 2.569 1.308 1 –Saarland

10.717 35.752 8.940 1 44Baden-Württemberg
12.444 70.549 10.425 1 79Bayern
82.500 357.046 62.848 16 283Bundesrepublik Deutschland

Abb.	5:	Behörden	und	Ämter	auf	Landesebene

Vorsitz
Plenum

Mitglieder:
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bundes-
ministerium des Innern, Bundesministerium der Verteidigung 
sowie Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung

Gäste:
Deutsche Geodätische Kommission und Arbeitsgemeinschaft 
Nachhaltige Landentwicklung 

Arbeitskreise
• Raumbezug
• Liegenschaftskataster
• Geotopographie
• Informations- und 
 Kommunikationstechnik 

Geschäftsführung
eingerichtet beim Landes-
betrieb Landesvermessung 
und Geobasisinformation 
Niedersachsen (LGN) in 
Hannover

Abb.	6:	Organisationsstruktur	der	AdV
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Die Mitgliedsverwaltungen wirken in der AdV zu-
sammen, um fachliche Angelegenheiten von grundsätz-
licher und überregionaler Bedeutung für das amtliche 
Vermessungswesen einheitlich zu regeln, einen in den 
Grundzügen einheitlichen und nach den Anforderungen 
der Informationsge-
sellschaft orientierten 
Bestand an Geobasis-
daten zu schaffen so-
wie die Infrastruktur 
für die Geobasisdaten 
als eine wichtige 
Komponente insbe-
sondere für moderne 
eGovernment-Archi-
tekturen bereitzustel-
len.

Daher forciert die 
AdV die Entwicklung 
von digitalen Ver-
fahren für das Amt-
liche deutsche Ver-
messungswesen. Sie 
nutzt den Föderalis-
mus als kompetente 
Plattform für Wett-
bewerb, Optimierung und Förderung. Die Vermessungs-, 
Kataster- und Geoinformationsbehörden übernehmen die 
von der AdV entwickelten bundeseinheitlichen Verfah-
ren ALK, ALB, AFIS®, ATKIS®, ALKIS® und deren inte-
grale Modellierung. Aus dem Zusammenwirken in der 
AdV entstanden ebenfalls die Spezifikationen des deut-
schen Positionierungsdienstes SAPOS®. Für die Nutzer 
von Geobasisdaten besteht daher der Vorteil einer ein-
heitlichen digital geführten Produktpalette. Um in die in-
ternationalen Entwicklungen integriert zu sein, beteiligen 
sich AdV-Vertreter in Normungs- und Standardisierungs- 
(DIN, OGC) sowie in anderen Fachgremien. Auf europäi-
scher Ebene sind dies maßgeblich EuroGeographics als 
Vertretung der nationalen Landesvermessungs- und Ka-
tasterbehörden in Europa, das Permanente Katasterkomi-
tee (PCC) als Vereinigung der Katasterverwaltungen in-
nerhalb der Europäischen Union sowie die Working Party 
on Land Administration (WPLA) der United Commission 
for Europe (UN-ECE) (Zeddies 2005).

4	 Die	Zentralfunktion

Dem Amtlichen deutschen Vermessungswesen sind als 
neuer Aufgabenbereich grundlegende Portal-, Basis- und 
Aktivierungsfunktionen für das gesamte Geoinforma-
tionswesen zugewiesen: Bereitstellung standardisier-
ter und integrierter Geobasisdaten, Aufbau des Geonetz-
werkes, Einrichtung der Geodatenportale und Entwicklung 
der Geodatendienste. Genau dies sind tragende Elemente 
der Geodateninfrastruktur (AdV 2002, Kummer 2004b). 

Damit kommt dem Amtlichen deutschen Vermessungs-
wesen eine Zentralfunktion in der Zusammenarbeit mit 
den Geofachbehörden und der GIS-Wirtschaft beim Auf-
bau der nationalen Geodateninfrastruktur (GDI-DE) zu.

Geodateninfrastrukturen führen Geobasisdaten, Geo-

fachdaten und Metadaten in definierten Standards zur 
Geodatenbasis zusammen. Die Bereitstellung der genorm-
ten Geodatenbasis erfolgt über die Geodatenportale. Der 
Aufbau der nationalen Geodateninfrastruktur gelingt 
über die Zusammenführung der GDI in den Ländern und 
mit der des Bundes. Hierzu werden die Geodatenportale, 
denen über Geodatenbusse die jeweiligen Geodatenserver 
zugeordnet sind, vernetzt. Mit diesem nationalen Netz 
wird der Anschluss an die europäische und weltweite GDI 
hergestellt (vergleiche Abb. 7) (Kummer 2004b).

5	 Die	Stärken

Vor rund zehn Jahren haben nationale GIS-Verbände zu 
Recht begonnen, eindringlich mehr Einheitlichkeit im 
deutschen Geoinformationswesen sowohl für die Geoba-
sisinformationen als auch für die Geofachinformationen 
zu fordern, und dies konsequent in den politischen Raum 
getragen. Dadurch wurde die Gesamtthematik in Poli-
tik, Wirtschaft und Verwaltung deutlich wahrgenommen 
und hat an Gewicht gewonnen. Die weiteren unbestrit-
tenen Erfolge dieser Kampagne sind die Einrichtung des 
Interministeriellen Ausschusses für Geoinformationswe-
sen (IMAGI) der Bundesregierung, die Einrichtung eines 
nationalen Lenkungsgremiums für die GDI-DE sowie ein 
Aufbruch im Amtlichen deutschen Vermessungswesen 
zur Entwicklung einer zukunftsweisenden, vorbildlichen 
Modellierung des Geobasisinformationssystems.

Das Amtliche deutsche Vermessungswesen hat einen 
Entwicklungsschub genommen, der im Vergleich zu den 

Geo-
daten-
portal
Land

Geo-
daten-
portal
Bund Geodatenserver

Vermessungsbehörden

Geodatenserver
Wirtschaft

Geodatenserver
Andere Stellen

Geodatenserver
Kommunen

Geodatenserver
Landesbehörden

Geodaten »Bus« Land

Geodatenserver
Länder

Geodatenserver
Bund

Geodatenserver
Wirtschaft

Geodaten »Bus« Deutschland

Abb.	7:	GDI-Vernetzung
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Fach-GIS-Bereichen beispielhaft ist. Flankiert wird diese 
technologisch-konzeptionelle Innovationsleistung durch 
die Einrichtung eines zentralen nationalen Geodaten-
zentrums des Amtlichen deutschen Vermessungswe-
sens beim BKG. Andere zentrale Vertriebsstellen, wie die 
Zentrale Stelle SAPOS® und die Gemeinschaft der Län-
der zur Verbreitung der Hauskoordinaten, runden das Bild 
ab. Zur Zeit arbeitet die AdV an der Entwicklung einheit-
licher WMS-Dienste und pilotiert die ersten Geodatenpor-
tal-Vernetzungen, so dass auch dezentrale Vertriebswege 
für länderübergreifende Geobasisdaten kundengerecht 
ermöglicht werden. Auch in der digital geführten Pro-
duktpalette ist das Amtliche deutsche Vermessungswe-
sen vorangekommen. So stehen für ganz Deutschland 
zur Verfügung: das ATKIS®-Basis-DLM, hochauflösende 
DGM, flächendeckende hochauflösende DOP und bis Ende 
2006 bundeseinheitlich das ATKIS®-DLM 50 in seiner 
Standardstufe.

Des weiteren arbeiten die Vermessungsverwaltungen 
auf dem Gebiet der Bereitstellung topographisch-kar-
tographischer Präsentationen eng zusammen. Die frü-
her getrennt geführten zivilen und militärischen topo-
graphischen Karten im Maßstab 1:50.000 werden nun 
als gemeinsame zivil-militärische Ausgabe herausgege-
ben. Im Jahr 2006 schlossen das AGeoBw und alle Län-
der auch eine Vereinbarung zur zivil-militärischen Karte 
im Maßstab 1:100.000. Die Gewährleistung eines An-
schlusses an ein bundeseinheitliches Festpunktfeld si-
chert das Amtliche deutsche Vermessungswesen über ein 
3D-vermarktes geodätisches Grundnetz und SAPOS® ab. 
Die Grundnetzpunkte und die SAPOS®-Stationen besit-
zen satellitengeodätisch hochgenau bestimmte Koordi-
naten im ETRS89, dem einheitlichen Bezugssystem für 
Europa, und sind auch Bestandteil des amtlichen Höhen- 
und Schwerefestpunktfeldes.

Die Einführung der dargestellten Neuerungen erfordert 
natürlich Aufwand, Ressourcen und die dafür notwen-
dige Zeit – bei aller noch so verständlichen Ungeduld 
(GeoBIT 2006). Der Aufbruch des Amtlichen deutschen 
Vermessungswesens ist von außen offensichtlich noch 
nicht genügend erkennbar gewesen, denn für das gesamte 
Geoinformationswesen wird nach wie vor in der Öffent-
lichkeit die Bundeszuständigkeit gefordert. Ein Grund 
dafür dürfte in den nicht ausreichend einheitlichen, 
herkömmlichen analogen Produkten der deutschen Lan-
desvermessung liegen, in die natürlich nicht mehr zu-
sätzlich grundlegend investiert werden kann und die we-
gen der schwierigen Haushaltslage in Bund und Ländern 
noch nicht vollständig abgelöst worden sind. Offensicht-
lich wird auch die besondere Stärke des in Länderkompe-
tenz liegenden amtlichen Vermessungswesens noch nicht 
gesehen: Durch die Zuständigkeit der Länder wird erst 
ermöglicht, dass die hochauflösenden großmaßstäbigen 
Geobasisdaten (Liegenschaftskataster, DOP, Hauskoor-
dinaten, geotopographische Basisdaten) in das Gesamt-
system und unter einer Zuständigkeitszuordnung einge-
bracht werden. Im Sinne des eGovernments gilt es, die 

vorhandene Vielfalt als Reichtum zu erhalten, sie integra-
tionsfähig zu machen und nicht etwa, sie abzuschaffen. 
Die hochauflösenden großmaßstäbigen Geobasisdaten 
dürften nachhaltig eine besondere Bedeutung für die GIS-
Wirtschaft haben, während schnell erzeugte Weltraumda-
ten geringerer Auflösung für sich allein über kurz oder 
lang an die Grenzen der multiplen Verwendungswünsche 
stoßen werden.

Im übrigen ist das föderale Deutschland bestens vor-
bereitetes Vorbild für Europa, denn wer national unter 
Beibehaltung regionaler Besonderheiten für Einheitlich-
keit sorgt, wird in Europa auf Grund dieser Kompetenz 
gefragt sein. Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt hat die Forderung nach mehr Bundeszuständig-
keit kürzlich wie folgt bewertet: »Kleinstaaterei ist der 
Kampfbegriff gegen Föderalismus. Und wenn man sich 
zum Föderalismus bekennt – und wir tun das in Deutsch-
land – dann müssen die Länder und Landtage eine be-
stimmte Kompetenz haben, sonst kann man sie abschaf-
fen« (Böhmer 2006).

6	 Die	Herausforderungen

Wer konzeptionell zukunftsgerichtet so konsequent vor-
anschreitet wie das Amtliche deutsche Vermessungswe-
sen, der legt als erster die Finger offen auf die Wunde 
der Uneinheitlichkeit der analog geprägten eigenen Ver-
gangenheit. Es scheint, als hätte man die Schuhe, die alle 
tragen, nur allein an. Deshalb ist es notwendig, dass alle 
Mitgliedsverwaltungen der AdV den Übergang zur Ein-
richtung der digitalen Verfahren einheitlich und mög-
lichst gleichzeitig vollziehen. Hier besteht zur Zeit noch 
eine Schwachstelle, der sich die AdV anzunehmen hat. 
Der Hinweis, dass die anderen staatlichen GIS-Akteure 
diesen Prozess mit Zeitverzögerung ebenfalls durchlau-
fen werden, hilft allein nicht weiter.

Wichtig wäre weiterhin, die präzisen hochauflösen-
den deutschen Geobasisdaten mit Weltraumdaten ver-
knüpfbar zu machen, um den Reichtum des Amtlichen 
deutschen Vermessungswesens einer umfassenden, inte-
grierten Nutzung zuzuführen.

Aus dem IT-gestützten, barrierefreien Vertriebsansatz 
folgt, dass sich die Vermessungs- und Geoinformations-
verwaltungen auch auf eine einheitliche Konditionenpoli-
tik verständigen sollten. Ein ausgewogenes Preisgefüge ist 
für den Erfolg des ganzheitlichen Vertriebsansatzes Vor-
aussetzung. Wie in anderen Staaten könnten bestimmte 
geotopographische Übersichts-Präsentationen geringerer 
Auflösung mit Viewing-Verfahren sowie Metadaten der 
amtlichen Geobasisdaten deutschlandweit unter Umstän-
den kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Das Amtliche deutsche Vermessungswesen verfolgt 
den Anspruch, die Rolle des zentralen Geodienstleisters 
als Produzent, Lieferant, Koordinator und GIS-Modera-
tor aktivierend wahrzunehmen. Damit besteht die Auf-
gabe, abgestimmte Produkte und Dienste dem Kunden zur 
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 Deckung des Grundbedarfes anzubieten. Dies führt zur 
Definition einheitlicher Kernprodukte. Diesen gilt es, ge-
eignete, einheitliche Prioritäten zuzuweisen. Um mit die-
sen Kernprodukten den gesellschaftlichen Anforderungen 
zu genügen, sollten für eine leistungsfähige Frontoffice-
Architektur, deren Komponenten in einem länderüber-
greifenden Netzwerk wirken, standardisierte Online-
Dienste zur Verfügung stehen.

Schließlich wäre es vorteilhaft, wenn die potenziellen 
Nutzer die Umstellung auf ATKIS® und ALKIS® mit voll-
ziehen, auch wenn sie sich bislang auf Rasterdaten von 
analog geführten herkömmlichen Kartenwerken einge-
stellt hatten. Diese Produkte laufen aus und können nicht 
zusätzlich im Angebot bleiben. Forderungen nach Opti-
mierung dieser herkömmlichen Verfahren führen nicht in 
die richtige Richtung. In diesem Sinne sollten die Nutzer 
intensiv beraten werden.

7	 Das	Leitziel

Mit der fachlichen Integration von Weltraumdaten, geo-
topographischen Basisdaten und den Daten des Liegen-
schaftskatasters unter Einführung europaweiter/globaler 
Bezugssysteme sowie mit der Einbeziehung eines satel-
litengestützten 3D-Grundnetzes und des Schwerefeldes 
der Erde wird im Grunde ein Traum der Geodäsie ver-
wirklicht: Ihre klassische Unterteilung in die drei Bereiche 
Erdmessung, Landesvermessung und Einzelvermessungen 
wird unter Einschluss der Navigation und der Geomatik 
(Torge 2003) mit der Führung eines integrierten Gesamt-
systems des amtlichen Vermessungswesens auflösbar. GIS 
ohne Geodäsie kann es nicht geben. GIS ohne Geodä- 
ten – auch wenn diese hier und da umbenannt sind – wird 
es ebenfalls nicht geben, wenn sich die Entscheidungsträ-
ger/innen des Amtlichen deutschen Vermessungswesens 
einig sind, sowie sich gegenseitig verstärken und koope-
rativ zusammenarbeiten. Warum sollte dies nicht gelin-
gen, denn sie sitzen ja allesamt in einem Gremium: dem 
Plenum der AdV.

Heute gibt es auch im Amtlichen deutschen Vermes-
sungswesen keinen Preis und keinen Bonus mehr, etwa 
für das beste Bundesland oder für besonders innovative 
singuläre/eigenständige Entwicklungsansätze im Bund. 
Gemessen wird das Amtliche deutsche Vermessungswe-
sen – und damit jede Mitgliedsverwaltung – schon heute 
am schwächsten Mitglied. Das ist die Kehrseite der In-
tegration, zu der es keine Alternative gibt. Die AdV kann 
für das Amtliche deutsche Vermessungswesen in diesem 
Sinne viel tun, dem Motto folgend: Stark in den Regionen 
und einheitlich im Bund – für Europa.
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